
 

 

Vitamin D Limitatio 
Für die Verschreibung ab 01.07.2022 

Neue Regelung für die Kostenübernahme 

 
Ab dem 01.07.2022 ist die Kostenübernahme der Vitamin D-Bestimmung durch die 

Krankenkassen an folgende Bedingungen geknüpft: 

 

 

Sie ist nur einmal verrechenbar im Falle einer separaten Bestimmung der beiden 

Formen von 25-Hydroxy-Vitamin-D (25- OH-D3 und 25-OH-D2). 

 

Nur bei Patienten und Patientinnen:  

- mit einer der folgenden Erkrankungen oder Verdacht auf eine der folgenden  

Erkrankungen:  

• Osteomalazie, Rachitis 

• Osteopenie 

• Osteoporose 

• nicht traumatische Fraktur 

• nach unklarem Sturzereignis bei Patienten ≥ 65 Jahre 

• bei anamnestisch erhöhtem Frakturrisiko bei Patienten ≥ 65 Jahre 

- mit einer der folgenden Erkrankungen oder Verdacht auf eine der folgenden  

Erkrankungen, die den Vitamin D Stoffwechsel oder dessen Absorption beein- 

flussen:  

• Nierenerkrankungen, inkl. Urolithiasis  

• Störungen des Parathormons, der Kalzämie und/oder der Phosphatämie 

• Gastrointestinale Erkrankungen 

• Malabsorptionssyndrome 

• Lebererkrankungen 

- die Medikamente einnehmen, die den Vitamin D Stoffwechsel oder dessen  

Absorption beeinflussen. 



 

 

 

Falls eine Verlaufskontrolle des Vitamin D Spiegels im Rahmen einer der unter 

Punkt 2 gelisteten Fälle indiziert ist, darf die Analyse maximal einmal pro  

3 Monate durchgeführt werden. 

 
 

Die Verschreibung der Analyse muss die gestellten Bedingungen erfüllen, damit die 

Kassenpflicht gewährleistet ist. 

Wir bitten Sie um Mitteilung mit dem jeweiligen Auftrag wenn Vitamin D ausserhalb der  
Limitatio als Selbstzahleranalyse verordnet wird. Vielen Dank. 
 
 

Notfall-Nummer am Wochenende: Tel 061 269 81 50 

Unsere Pikettzeiten am Wochenende für medizinische Notfälle lauten wie folgt: 
  
Samstag: 12.00 - 18.00 Uhr 
Sonntag:  09.00 - 18.00 Uhr 

 
 
 

Kundenbetreuung 

Haben Sie Fragen? Lassen Sie sich von unserer Kundenbetreuung beraten. 

 

 Shaleen Faes 

 MPA 

Aussendienst und Kundenbetreuung 

 E-Mail s.faes@labor-rothen.ch 

Tel. direkt 061 269 81 88 
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